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Bekanntmachung der Stadt Leer (Ostfriesland) 
 

70. Änderung des Flächennutzungsplanes mit Um-
weltbericht im Bereich südlich des Südringes und 

östlich des Osseweges 
 
Die vom Rat der Stadt Leer am 23.06.2010 beschlos-
sene 70. Änderung des Flächennutzungsplanes im 
Bereich südlich des Südringes und östlich des Osse-
weges wurde vom Landkreis Leer mit Verfügung  vom  
02.02.2011 Az. III/6/61.12-285/09-br gemäß § 6 
Baugesetzbuch (BauGB) genehmigt. 
 
Gemäß § 6 (5) BauGB wird die 70. Änderung des Flä-
chennutzungsplanes hiermit bekannt gemacht. 
 
Mit dieser Bekanntmachung wird die 70. Änderung 
des Flächennutzungsplanes wirksam. 
 
Die 70. Änderung des Flächennutzungsplanes mit 
Begründung, Umweltbericht und geruchstechnischem 
Bericht liegt vom Tage der Ausgabe dieses Amtsblat-
tes an im  Fachdienst 2.61 – Stadtplanung - der Stadt 
Leer, Zimmer 116, 124 und 127, Rathausstraße 1 
(Neubau), während der Dienststunden zur Einsicht 
aus. Jedermann kann über den Inhalt der Flächennut-
zungsplanänderung Auskunft verlangen. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach  § 214 
Abs. 1 Satz 1 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Flächennut-
zungsplanes sowie nach §214 Abs. 3 Baugesetzbuch 
beachtliche Mängel des Abwägungsvorganges unbe-
achtlich  werden, wenn sie nicht innerhalb von einem 
Jahr seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegen-
über der Stadt Leer unter Darlegung des die Verlet-
zung begründeten Sachverhalts geltend gemacht 
worden sind. 
 
Leer, 26. September 2011 
 

Stadt Leer (Ostfriesland) 
Der Bürgermeister 

__________________________________________ 
 

Bekanntmachung der Stadt Leer (Ostfriesland) 
 
Bebauungsplan Nr. 202 für ein Gebiet südlich des 

Südringes und östlich des Osseweges 
 
Der vom Rat der Stadt Leer am 23.06.2010 beschlos-
sene Bebauungsplan 202 für ein Gebiet südlich des 
Südringes und östlich des Osseweges wird hiermit 
gemäß § 10 (3) BauGB bekannt gemacht. 
 
Der Bebauungsplan 202 mit Begründung, geruchs-
technischem Bericht und zusammenfassender Erklä-
rung liegt vom Tage der Ausgabe dieses Amtsblattes 
an im  Fachdienst 2.61 – Stadtplanung - der Stadt 
Leer, Zimmer 116, 124 und 127, Rathausstraße 1 
(Neubau), während der Dienststunden zu jedermann 
Einsicht aus.  
 

Mit dieser Bekanntmachung wird der Bebauungsplan 
Nr. 202 rechtsverbindlich. 
 
Es wird darauf hingewiesen, dass eine nach  § 214 
Abs. 1 Satz 2 bis 3 des Baugesetzbuches beachtliche 
Verletzung der dort bezeichneten Verfahrens- und 
Formvorschriften, eine unter Berücksichtigung des § 
214 Abs. 2 Baugesetzbuch beachtliche Verletzung der 
Vorschriften über das Verhältnis des Bebauungsplanes 
sowie nach §214 Abs. 3 Baugesetzbuch beachtliche 
Mängel des Abwägungsvorganges dann unbeachtlich  
werden, wenn sie nicht innerhalb von einem Jahr seit 
dieser Bekanntmachung schriftlich gegenüber der 
Stadt Leer unter Darlegung des die Verletzung be-
gründeten Sachverhalts geltend gemacht worden sind. 
 
Auf die Vorschriften des § 44 Abs. 3 Satz 1 und 2 
sowie Abs. 4 Baugesetzbuch über die Entschädigung 
von durch Festsetzungen eines Bebauungsplanes oder 
seine Durchführung eintretenden Vermögensnachtei-
len sowie über die Fälligkeit und das Erlöschen ent-
sprechender Entschädigungsansprüche wird hingewie-
sen.  
 
Leer, 26. September 2011 
 

Stadt Leer (Ostfriesland) 
Der Bürgermeister 

__________________________________________ 
 

Haushaltssatzung der Gemeinde Holtland 
für das Haushaltsjahr 2011 

 
Aufgrund des § 84 der Niedersächsischen Gemeinde-
ordnung hat der Rat der Gemeinde Holtland in der 
Sitzung am 18.08.2011 folgende Haushaltssatzung 
beschlossen: 
 

§ 1 
 
Der Haushaltsplan für das Haushaltsjahr 2011 wird 
 
1. im Ergebnishaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
 
1.1 der ordentlichen Erträge auf 854.900,00 Euro 
1.2 der ordentlichen Aufwen- 
 dungen auf 1.075.100,00 Euro 
 
1.3 der außerordentlichen Erträge 0,00 Euro 
1.4 der außerordentlichen Aufwen- 
 dung auf 0,00 Euro 
 
2. im Finanzhaushalt 
 mit dem jeweiligen Gesamtbetrag 
  
2.1 der Einzahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 826.300,00 Euro 
2.2 der Auszahlungen aus laufender 
 Verwaltungstätigkeit 1.019.400,00 Euro 
 
2.3 der Einzahlungen für 
 Investitionstätigkeit 285.100,00 Euro 
2.4 der  Auszahlungen für 
 Investitionstätigkeit 421.900,00 Euro 
 
 


